
Stadt Trebsen 
 
 

Vorlagen-Nr. KA/12/2023 
 
zur Vorberatung in die Sitzung des Verwaltungsausschusses am    10.10.2023 
  

zur Beschlussfassung in die Sitzung des Stadtrates am                 24.10.2023 
  
 
zur Behandlung in öffentlicher Sitzung  
 
 
Beschlusstitel 
 
Beratung und Beschlussfassung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landratsamt 
Landkreis Leipzig und der Stadt Trebsen bezüglich der Vereinbarung zur Auf- und Feststellung 
von Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2025 und der halbjährlichen Berichtspflicht über den 
Erfüllungsstand 
 
Beschlussantrag 
 
Der Stadtrat beschließt die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landratsamt Landkreis 
Leipzig und der Stadt Trebsen bezüglich der Vereinbarung zur Auf- und Feststellung von 
Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2025 und der halbjährlichen Berichtspflicht über den 
Erfüllungsstand. 
 
 
 
Begründung 
 
Vom Grundsatz her hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen. Die Feststellung muss nach §88c Abs.2 SächsGemO bis zum 
31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres erfolgen. 
Unabhängig von der Bedeutung für die künftigen Haushalte besteht erstmals für das 
Berichtsjahr 2025 die Berichtspflicht nach dem Gesetz über die Statistiken der öffentlichen 
Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - 
FPStatG) über Aktiva und Passiva der Vermögensrechnung und Erträge und Aufwendungen 
der Ergebnisrechnung. Da der Landkreis Leipzig bei der Auf- und Feststellung der 
Jahresabschlüsse im Vergleich zu anderen Landkreisen im Freistaat Sachsen sehr weit 
zurückliegt, hat das Landratsamt alle Städte und Gemeinden aufgefordert, 
Verwaltungsvereinbarungen durch den Stadt- bzw. Gemeinderat beschließen zu lassen und 
diese bis zum 31.10.2023 beim Landratsamt vorzulegen. 
Bisher wurden diese Verwaltungsvereinbarungen, in denen die Zeitschiene zur Auf- und 
Feststellung der Jahresabschlüsse festgelegt wurde, ausschließlich zwischen den 
Bürgermeistern und dem Landratsamt des Landkreises getroffen. 
Über den Stand der Erfüllung ist dem Stadtrat halbjährlich zu berichten. 
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